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Vorwort 
 
Seit dem 1.1.2009 ist der Schweizerische Strommarkt partiell geöffnet. Unter dem Vorbehalt eines 
Referendums soll er in einem zweiten Schritt nach fünf Jahren vollständig geöffnet werden.  
Das Stromversorgungsgesetz (StromVG) wurde am 23.03.2007 vom Parlament angenommen. Das 
Referendum wurde nicht ergriffen. Die Stromversorgungsverordnung (StromVV) ist am 14.03.2008 
durch den Bundesrat erlassen und am 12.12.2008 ergänzt worden. Im Verlauf der Marktöffnung treten 
diese beiden grundlegenden Texte gestaffelt in Kraft.  
 
Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips wurde, unabhängig von politischen Entwicklungen, im Rahmen 
des Projekts Merkur Access II ein umfassendes Regelwerk durch Fachleute der Branche 
ausgearbeitet. Dieses betrifft die Nutzung der Stromnetze und die Organisation des 
Energiegeschäftes. Mit diesem Regelwerk steht der Elektrizitätswirtschaft eine branchenweit 
anerkannte Empfehlung zur Organisation des liberalisierten Strommarktes zur Verfügung.  
 
StromVG und StromVV verlangen die Erarbeitung von Richtlinien zu verschiedenen Sachverhalten 
durch die Branche. Diese Aufgabe wurde im Rahmen der Branchendokumente erfüllt. Die 
entsprechenden Kapitel in den verschiedenen Dokumenten sind im Kapitel 7 aufgeführt.  
Das vorliegende Grundsatzdokument der Branchenempfehlung ist das „Marktmodell für die 
elektrische Energie - Schweiz“ (MMEE – CH), worin die zentralen Aspekte der Organisation des 
Strommarktes Schweiz geregelt sind.  
 
Das Netznutzungsmodell für die Verteilnetze (NNMV – CH), das Netznutzungsmodell für das 
Übertragungsnetz (NNMÜ – CH), der Transmission Code (TC – CH), das Balancing Concept (BC – 
CH), der Metering Code (MC – CH) und der Distribution Code (DC – CH) sind Schlüsseldokumente. 
Abgestimmt auf diese zentralen Dokumente werden die Umsetzungsdokumente sowie die nötigen 
„Werkzeuge“ durch die Branche erarbeitet. 
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1. Einleitung 
(1) Mit dem MMEE – CH werden die Grundlagen zur Umsetzung von StromVG und StromVV für 

den Wettbewerb in Stromerzeugung und Stromhandel und -vertrieb geschaffen, weil damit 
Energielieferung und Netznutzung getrennt werden. So erhalten alle Marktakteure die 
Möglichkeit, sich auf dem Strommarkt zu betätigen. Den „Marktplatz“ dazu bilden die 
Übertragungs- und Verteilnetze.  

(2) Aufgrund der hohen spezifischen Investitionen wäre Wettbewerb zwischen Stromnetzen 
volkswirtschaftlich nicht effizient. Darum unterliegt die Nutzung der Stromnetze besonderen 
Regeln. Der Zugang zu den Stromnetzen ist Gegenstand des Netznutzungsmodells.  

(3) Um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten, müssen auch bei der 
Abwicklung von Energiegeschäften besondere Regeln eingehalten werden.  

(4) Die Abwicklung der Energiegeschäfte erfolgt mittels Bilanzgruppen.  

(5) Zur technischen Umsetzung und Koordination der Netznutzung und der Energiegeschäfte 
sind zudem Bestimmungen zum Netzanschluss und -betrieb sowie zur 
Messdatenbereitstellung erforderlich.  

(6) Das MMEE – CH gilt als Leitfaden im Hinblick auf die generelle Regelung des Strommarktes 
in der Schweiz und beinhaltet folgende Themen: 

a) Organisatorische Grundlagen des Marktmodells 

b) Bilanzgruppenmodell 

c) Netznutzungsmodell 

d) Netzanschluss und Netzbetrieb 

e) Messdatenbereitstellung 

f) Anhänge 

�  Übersicht der Richtlinien der Netzbetreiber 

�  Glossar 

 
(7) Gemäss StromVV (Art. 3, Abs. 1; Art.3, Abs. 2; Art. 7 Abs. 2; Art. 8 Abs. 2; Art. 12 Abs. 2; Art. 

13 Abs. 1; Art. 17, Art. 23 Abs. 2) müssen die Netzbetreiber bzw. die nationale 
Netzgesellschaft zur Regelung verschiedener Sachverhalte im Zusammenhang mit der 
Marktöffnung Richtlinien festlegen.  

(8) Diese Richtlinien sind in den verschiedenen Dokumenten der Branchenempfehlung zur 
Umsetzung des StromVG und der StromVV (auch Branchenempfehlung Strommarkt 
Schweiz  genannt) enthalten.  

(9) Der Anhang 7.1 enthält eine Übersicht zu diesen Richtlinien mit Verweisen auf die jeweiligen 
Branchendokumente. 
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2. Grundlagen des Marktmodells 

2.1. Grundprinzipien 
(1) Das MMEE – CH basiert auf den folgenden Grundprinzipien: 

�  Das Schweizer Stromnetz kann von allen Netznutzern nicht-diskriminierend genutzt 
werden. Alle Bilanzgruppen werden vom Bilanzgruppenkoordinator nicht-diskriminie-
rend behandelt. 

�  Die Regeln für die Netznutzung sind bezüglich des Wettbewerbs auf dem Strommarkt 
neutral. 

�  Das Modell geht von einer Gleichbehandlung der Endverbraucher pro Netzbetreiber 
aus, wobei eine Differenzierung nach vordefinierten Kriterien möglich ist. 

�  Das Netznutzungsentgelt und das Entgelt für die Ausgleichsenergie orientieren sich 
am Verursacherprinzip.  

�  Die Ermittlung des Netznutzungsentgelts erfolgt auf Basis eines kostenbasierten, 
transparenten Modells. 

�  Das Modell erlaubt eine einfache Handhabung und soll keine unnötigen Kosten 
verursachen. 

�  Das Modell schränkt die Handlungsfreiheit der Marktakteure nicht unnötig ein. 

�  Die Umsetzung des Marktmodells ist über die ganze Wertschöpfungskette vom 
Erzeuger bis zum Endverbraucher abgestimmt. 

2.2. Marktakteure 
(1) Im MMEE – CH werden die folgenden Marktakteure unterschieden. Eine Definition der 

Marktakteure ist im Glossar enthalten: 

�  Übertragungsnetzeigentümer (ÜNE) 

�  Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 

�  Verteilnetzeigentümer (VNE) 

�  Verteilnetzbetreiber (VNB) 

�  Bilanzgruppenverantwortlicher (BGV) 

�  Erzeuger: Kraftwerkseigentümer (KWE) bzw. Kraftwerksbetreiber (KWB) 

�  SDL-Erbringer (SDV) 

�  Händler 

�  Lieferant 

�  Endverbraucher 

�  Netzanschlussnehmer (Bauherr, Grundeigentümer, Bauberechtigter) 

2.3. Vertragsbeziehungen im Strommarkt 
(1) Die wesentlichen Vertragsbeziehungen zwischen den Marktakteuren sind in Abbildung 1 

schematisch dargestellt und werden im Folgenden beschrieben. 
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Abbildung 1  Vertragsbeziehungen im Strommarkt 
 
(2) Die Ausnahmefälle der Endverbraucher an Netzebene 1 sind in der Abbildung nicht 

enthalten. Die damit zusammenhängenden Verträge sind, aus Gründen der Lesbarkeit, nicht 
in der Abbildung eingezeichnet. Vorgelagerte VNB können Vertragsbeziehungen mit weiteren 
Marktakteuren analog den VNB eingehen. 
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2.3.1. Vertragsbeziehungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von 
Energiegeschäften 

2.3.1.1. Energieliefervertrag 

(1) Händler, Lieferanten und Endverbraucher können Energielieferverträge abschliessen. Es 
werden zwei Grundtypen von Energielieferverträgen unterschieden: Fahrplanlieferverträge 
und offene Lieferverträge. 

�  Offener Liefervertrag: Es kann immer nur ein offener Liefervertrag (pro 
Verbrauchsstätte) zwischen Endverbraucher und Lieferant wirksam sein. 

�  Fahrplanliefervertrag: Es können mehrere Fahrplanlieferverträge gleichzeitig 
bestehen. 

(2) Grundversorgungsliefervertrag : Im Rahmen der Massnahmen, die die Verteilnetzbetreiber 
zur Versorgung der Endverbraucher mit Grundversorgung (Art. 2 Abs. 1 Bst. f StromVV) 
ergreifen (Art. 6 Abs. 1 StromVG), besteht allenfalls eine vertragliche Regelung zwischen 
Verteilnetzbetreiber und Lieferant. 

2.3.1.2. Bilanzgruppenvertrag 

(1) Handelsgeschäfte werden über Bilanzgruppen abgewickelt. Zwischen den BGV und dem 
ÜNB werden Bilanzgruppenverträge abgeschlossen.  

2.3.1.3. Bilanzgruppenanschlussvertrag 

(1) Bilanzgruppenanschlussverträge werden zwischen BGV und Erzeuger, Händler bzw. 
Lieferant abgeschlossen. 

2.3.2. Vertragsbeziehungen im Zusammenhang mit der Netznutzung  

2.3.2.1. Netznutzungsvertrag 

(1) Die Netznutzung im Sinne der Nutzung der Netzinfrastruktur und der Beanspruchung der 
Systemdienstleistungen des Netzbetreibers ist vertraglich zu regeln. 

(2) Die Netznutzung wird zwischen Netzbetreiber und Netznutzer (Endverbraucher bzw. 
Erzeuger) vertraglich geregelt. Im Massengeschäft ist die Anwendung von Allgemeinen 
Netznutzungsbedingungen möglich. 

(3) Netznutzungsverträge bestehen ausserdem zwischen direkt miteinander verbundenen 
Netzbetreibern (ÜNB-VNB, VNB-VNB). 

2.3.2.2. Rahmenvertrag zur Abwicklung der Netznutzu ng durch Lieferanten 

(1) Der Endverbraucher kann die kommerzielle Abwicklung der Netznutzung einem Lieferanten 
übertragen.  

(2) Dies setzt eine vorherige vertragliche Regelung zwischen Netzbetreiber und Lieferant voraus.  

(3) Der Endverbraucher bleibt jedoch immer Vertragspartner und Schuldner für die Netznutzung 
gegenüber dem Netzbetreiber (Art. 9 StromVV). 

2.3.3. Vertragsbeziehungen im Zusammenhang mit dem Netzanschluss und 
Netzbetrieb 

2.3.3.1. Netzanschlussvertrag 

(1) Der Anschluss von Liegenschaften und Erzeugungseinheiten ans Netz ist vertraglich zu 
regeln. Der Netzanschlussvertrag besteht zwischen Netzeigentümer und Erzeuger bzw. 
Netzanschlussnehmer.  

(2) Im Massengeschäft ist die Anwendung von Allgemeinen Anschlussbedingungen möglich.  

(3) Netzanschlussverträge bestehen ausserdem zwischen direkt miteinander verbundenen 
Netzeigentümern. 
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2.3.3.2. Betriebsvereinbarung 

(1) Im Zusammenhang mit dem Netzanschluss können Betriebsvereinbarungen zur Regelung 
besonderer Betriebsfälle geschlossen werden.  

(2) Betriebsvereinbarungen werden zwischen Netznutzer (oder in einzelnen Fällen mit dem 
Netzanschlussnehmer) und dem Netzbetreiber (oder in einzelnen Fällen mit dem 
Netzeigentümer) geschlossen.  

(3) Weitere Betriebsvereinbarungen bestehen zwischen Netzbetreibern.  

2.3.3.3. SDL-Beschaffungsverträge 

(1) Um die für den Netzbetrieb erforderlichen Systemdienstleistungen erbringen zu können, 
schliesst der Netzbetreiber SDL-Beschaffungsverträge mit den SDL-Erbringern. 

2.3.3.4. SDL-Verrechnung des ÜNB 

(1) Zur Verrechnung der Systemdienstleistungen bestehen Verträge zwischen dem ÜNB und 
den einzelnen VNB.  

(2) Diese Beziehung kann auch durch allgemeine Bestimmungen geregelt werden. 

2.3.4. Vertragsbeziehungen im Zusammenhang mit dem Messdatenaustausch 

2.3.4.1. Energiedatenlieferung 

(1) Der Austausch von Energiedaten basiert auf dem Metering Code (Schlüsseldokument zur 
Messung und Messdatenbereitstellung), dem Umsetzungsdokument zum standardisierten 
Datenaustausch (SDAT mit seinen Anhängen) und den AGB des ÜNB und des 
Bilanzmanagers.  

(2) Eigentümer der Energiedaten sind die Netznutzer.  

(3) Energiedaten werden im Zusammenhang mit der Energielieferung, der Netznutzung und der 
Verrechnung der Systemdienstleistungen ausgetauscht.  

(4) Energiedaten werden zwischen Netzbetreiber und Lieferant, zwischen Netzbetreiber und 
BGV sowie zwischen Netzbetreibern ausgetauscht. 
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3. Bilanzgruppenmodell  

3.1. Grundlagen des Bilanzgruppenmodells  
(1) Bilanzgruppen sind Mess- und Abrechnungseinheiten in welchen eine beliebige Anzahl von 

Marktakteuren mit ihren Messstellen zusammengefasst sind. Der GRT übernimmt die Rolle 
der Koordination der Bilanzgruppen.  

(2) Die Notwendigkeit zur Bildung von Bilanzgruppen beruht auf der Trennung von 
Elektrizitätslieferung und Netznutzung bei gleichzeitiger Gewährleistung einer zuverlässigen 
Stromversorgung.  

(3) Die Stromversorgung funktioniert nur dann einwandfrei, wenn jederzeit gleichviel Elektrizität 
in das Netz eingespeist wird wie von den Endverbrauchern entnommen und für Netzverluste 
benötigt wird. 

(4) Jede Bilanzgruppe wird durch einen BGV geführt, der für eine jederzeit möglichst 
ausgeglichene Energie- und Leistungsbilanz in der von ihm geführten Bilanzgruppe 
verantwortlich ist. Die Marktakteure sind verpflichtet, ihre Energiegeschäfte entweder über 
bestehende Bilanzgruppen abzuwickeln oder eine eigene Bilanzgruppe zu bilden.  

(5) Jeder Marktakteur, der eine Funktion im Zusammenhang mit dem Handel, der Lieferung, 
oder der Erzeugung von Energie ausübt, kann gegenüber seinem BGV eine eigenständige 
Abrechnung verlangen. Alle mit der eigenständigen Abrechnung zusammenhängenden 
Fragen werden zwischen den Marktakteuren und ihren BGV geregelt. 

3.2. Aufgaben der Marktakteure im Bilanzgruppenmode ll 
(1) Im Folgenden werden die Aufgaben der Marktakteure im Zusammenhang mit dem 

Bilanzgruppenmodell beschrieben. Eine allgemeine Definition enthält das Glossar. 

3.2.1. Aufgaben des Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB ) 
(1) Der ÜNB erbringt in seiner Funktion als Bilanzgruppenkoordinator die Dienstleistung des 

Bilanzmanagements zugunsten des BGV. Er ist insbesondere für das Fahrplanmanagement 
mit den Bilanzgruppen sowie für das Bilanzausgleichsmanagement zuständig. Wird eine 
Bilanzgruppe beantragt, so prüft der ÜNB, ob die Zulassungsvoraussetzungen des BGV 
erfüllt sind.  

(2) Im Rahmen des Fahrplanmanagements legt der ÜNB das Verfahren für die 
Fahrplananmeldung fest.  

(3) Im Rahmen des Bilanzausgleichsmanagements gleicht der ÜNB mit der Lieferung von 
Ausgleichsenergie temporär auftretende Abweichungen der Bilanzgruppe gegenüber den von 
ihnen abgegebenen Fahrplänen aus.  

(4) Der ÜNB beschafft die notwendige Regelenergie (z.B. über einen Regelenergiemarkt, durch 
Ausschreibungen oder ähnliche Massnahmen).  

(5) Der ÜNB ermittelt die pro Bilanzgruppe gelieferte Ausgleichsenergie und verrechnet sie den 
BGV.  

3.2.2. Aufgaben des Bilanzgruppenverantwortlichen ( BGV) 
(1) Der BGV ist gegenüber dem ÜNB für die jederzeitige Ausgeglichenheit zwischen 

Beschaffung und Abgabe (Leistungsbilanz) in seiner Bilanzgruppe und die ordnungsgemässe 
Fahrplanabwicklung verantwortlich. 

(2) Der BGV steht in einem vertraglichen Verhältnis (Bilanzgruppenvertrag) mit dem ÜNB. Im 
Bilanzgruppenvertrag werden insbesondere das Fahrplanmanagement für die Abwicklung 
von Energielieferungen zwischen Bilanzgruppen, das Messdatenmanagement für die 
Abrechnung der Ausgleichsenergie je Bilanzgruppe sowie Preise und Rechnungsstellungen 
geregelt. 

(3) Der BGV ist in der Strukturierung seiner Bilanzgruppe frei. Das zugehörige Vertragswesen 
mit den Marktakteuren sowie die Messwert- und Fahrplanerfassung ist Sache des BGV. 
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3.2.3. Aufgaben der Verteilnetzbetreiber (VNB) 
(1) Der VNB ist für die Messdatenermittlung verantwortlich und stellt die für die Führung und 

Abrechnung der Bilanzgruppe durch den BGV resp. den ÜNB benötigten Messdaten bereit. 
Er verwaltet die Zuordnung von Messstellen zu Bilanzgruppen. Für den Austausch der für 
das Bilanzmanagement relevanten Messdaten steht der VNB in einem vertraglichen 
Verhältnis mit dem ÜNB.  

(2) Darüber hinaus ist der VNB für die Belieferung der Endverbraucher in der Grundversorgung 
verantwortlich. Er kann diese Aufgabe an einen Lieferanten delegieren. 

3.2.4. Weitere Akteure  

3.2.4.1. Händler 

(1) Ein Händler beschafft Energie von Erzeugern oder von anderen Händlern und gibt diese an 
Händler, Lieferanten oder Endverbraucher ab.  

(2) Seine Energiehandelsgeschäfte werden mit Hilfe von Fahrplänen über Bilanzgruppen 
abgewickelt.  

3.2.4.2. Erzeuger 

(1) Der Erzeuger liefert elektrische Energie über eine oder mehrere Einspeisestellen ins 
Übertragungs- oder Verteilnetz.  

(2) Er meldet die Kraftwerkseinsatzfahrpläne, die für die Engpassprognosen erforderlich sind, 
zeitgerecht an den Übertragungsnetzbetreiber (gegebenenfalls via zuständigen 
Bilanzgruppenverantwortlichen).   

3.2.4.3. Erzeugungseinheit 

(1) Jede Erzeugungseinheit muss genau einer Bilanzgruppe und einem Erzeuger zugeordnet 
sein.  

(2) Der zuständige Netzbetreiber ist entsprechend zu informieren.  

3.2.4.4. Lieferant 

(1) Ein Lieferant beschafft Energie zur Versorgung seiner Endverbraucher.  

(2) Seine Beschaffung basiert auf Verbrauchsprognosen für die Endverbraucher.  

(3) Dem Lieferanten sind die Messpunkte seiner Endverbraucher zugeordnet.  

3.2.4.5. Endverbraucher 

(1) Jede Ausspeisestelle muss genau einer Bilanzgruppe und einem Lieferanten zugeordnet 
sein.  

(2) Der zuständige Verteilnetzbetreiber ist entsprechend zu informieren.  

3.3. Dokumente der Branchenempfehlung zum Bilanzgru ppenmodell 

3.3.1. Schlüsseldokumente 
(1) Schlüsseldokument zum Bilanzgruppenmodell ist das Balancing Concept (BC – CH) . 

Dieses enthält die Empfehlungen zum Bilanzmanagement, zum Fahrplanmanagement zur 
Regel- und Ausgleichsenergie sowie zum Messdatenmanagement. 

(2) Im Zusammenhang mit dem Messdatenmanagement sind zudem die Anforderungen des 
Metering Code (MC – CH)  relevant (Kapitel 6). 

3.3.2. Umsetzungsdokumente  
�  Bilanzgruppen und Fahrplanmanagement für den Schwei zer Strommarkt : 

Anforderungen an Bilanzgruppen und Fahrplanmanagement im Schweizer 
Strommarkt 

�  Grundlagen zur Organisation des Regelenergiemarktes  
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�  Standardisierter Datenaustausch für den Strommarkt Schweiz (SDAT)  inkl. aller 
Anhänge, Zusatzdokumente und Dateien. 

�  Weitere Dokumente , Verträge und Umsetzungshilfen im Zusammenhang mit dem 
Bilanzgruppenmodell stehen unter www.swissgrid.ch zur Verfügung. 
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4. Netznutzungsmodell 

4.1. Grundlagen des Netznutzungsmodells 
(1) Mit dem Netznutzungsmodell werden zwei Ziele angestrebt: Die nicht-diskriminierende 

Nutzung der Netze und die Sicherstellung der für die netzseitige Versorgungssicherheit 
notwendigen Mittel für Betrieb und Investitionen.  

(2) Zur Sicherung niedriger Netznutzungsentgelte für alle Netznutzer und damit aus 
volkswirtschaftlichem Interesse soll das vorhandene Netz für Einspeisung und Entnahme 
genutzt werden.  

(3) Der Bau von zusätzlichen parallelen Leitungen und Anlagen soll möglichst vermieden 
werden, bzw. die Kosten müssen durch den Verursacher abgegolten werden (Artikel 5 
Absatz 5. StromVG, Artikel 3 Absatz 1 StromVV).  

4.1.1. Ausspeisemodell  
(1) Das Netznutzungsmodell basiert auf dem Grundsatz des Anschlusspunktmodells.  

(2) Für die Beurteilung der Netznutzung ist grundsätzlich die Aus- bzw. die Einspeisung von 
Elektrizität durch Endverbraucher bzw. Erzeuger an ihren Anschlusspunkten an das Netz 
massgebend.  

(3) Die Netznutzung ist damit unabhängig von den einzelnen Lieferbeziehungen (Transaktions- 
und Vertragswege-Unabhängigkeit).  

(4) Das Anschlusspunktmodell wird als ein ausspeiseseitiges Modell realisiert, d.h. das 
Netznutzungsentgelt wird in der Regel beim Endverbraucher erhoben.  

4.1.2. Gliederung in Netzebenen 
(1) Für eine transparente Zuweisung der Netzkosten werden die Übertragungs- und Verteilnetze 

in vier Spannungsebenen und drei Transformationsebenen und damit in sieben Netzebenen 
aufgeteilt.  

(2) Das Übertragungsnetz umfasst die Netzebene 1 (in der Regel entspricht dies dem 220/380 
kV-Netz)1, das Verteilnetz umfasst die Netzebenen 2 bis 7 (vgl. Abbildung 2).  

(3) Eine feinere Untergliederung der Netzebenen zur verursachergerechten Kostenzuweisung ist 
möglich.  

 

                                                      

1  Die genaue Zuordnung der Netzelemente, die zum Übertragungsnetz gehören, ist in Artikel 4 Absatz 1 Bst. h StromVG geregelt. 
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Abbildung 2 Netzebenen 
 

4.2. Aufgaben der Marktakteure im Netznutzungsmodel l 
(1) Im Folgenden werden die Aufgaben der Marktakteure im Zusammenhang mit dem 

Netznutzungsmodell beschrieben. Im Glossar ist eine allgemeine Definition enthalten. 

4.2.1. Aufgaben des Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB ) 
(1) Der ÜNB ist verantwortlich für die nicht-diskriminierende Bereitstellung des 

Übertragungsnetzes.  

(2) Er stellt die internationale Anbindung des schweizerischen Stromnetzes sicher, wickelt die 
grenzüberschreitende Netznutzung ab und führt das Engpassmanagement durch.  

(3) Weiter ist er für die Übertragung der elektrischen Energie an die Verteilnetze und die direkt 
am Übertragungsnetz angeschlossenen Endverbraucher und Erzeuger sowie die 
Bereitstellung der erforderlichen Systemdienstleistungen verantwortlich.  

(4) Wirtschaftlich sensible Informationen, die aus dem Betrieb des Übertragungsnetzes 
gewonnen werden, müssen vertraulich behandelt werden und dürfen nicht für andere 
Tätigkeitsbereiche genutzt werden.  

(5) Das Übertragungsnetz wird von der nationalen Netzgesellschaft betrieben (Artikel 10 Absatz 
2 StromVG). 



© VSE / AES MMEE – CH 2009 17 

4.2.2. Aufgaben der Verteilnetzbetreiber (VNB) 
(1) Die VNB sind verantwortlich für die nicht-diskriminierende Bereitstellung des Verteilnetzes, 

Verteilung der elektrischen Energie sowie die Beschaffung der im Verteilnetz erforderlichen 
Systemdienstleistungen.  

(2) Wirtschaftlich sensible Informationen, die aus dem Betrieb der Verteilnetze gewonnen 
werden, müssen vertraulich behandelt werden und dürfen nicht für andere Tätigkeitsbereiche 
genutzt werden.  

(3) Der Betrieb des Verteilnetzes ist buchhalterisch von den übrigen Tätigkeitsbereichen zu 
trennen. (Artikel 10 Absatz 2 und 3 StromVG) 

4.2.3. Weitere Akteure 

4.2.3.1. Erzeuger 

(1) Ein Erzeuger ist Netznutzer und entrichtet in der Regel auch für den Eigenverbrauch kein 
Netznutzungsentgelt.  

4.2.3.2. Lieferant 

(1) Ein Lieferant kann die Netznutzung im Auftrag eines Endverbrauchers wahrnehmen.  

(2) Voraussetzung dafür ist ein Lieferantenrahmenvertrag zwischen Netzbetreiber und Lieferant. 

4.2.3.3. Endverbraucher 

(1) Ein Endverbraucher ist Netznutzer und entrichtet das Netznutzungsentgelt.  

(2) Überträgt ein Endverbraucher die Abwicklung der Netznutzung einem Lieferanten, bleibt der 
Endverbraucher Schuldner des Netznutzungsentgelts (Art. 9 StromVV). 

4.3. Dokumente der Branchenempfehlung zum Netznutzu ngsmodell 

4.3.1. Schlüsseldokumente 
(1) Schlüsseldokumente für die kommerziellen Aspekte der Netznutzung sind das  

�  Netznutzungsmodell für das schweizerische Übertragungsnetz (NNMÜ – CH)2  

und das  

�  Netznutzungsmodell für das schweizerische Verteilnetz (NNMV – CH). 

4.3.2. Umsetzungsdokumente 
(1) Für die Umsetzung stehen folgende Dokumente zur Ermittlung der Netzkosten zur 

Verfügung: 

�  Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber der Schweiz (KRSV – CH) : 
Branchensystematik für die Kostenermittlung im Zusammenhang mit der Durchleitung 
von Elektrizität im Verteilnetz der Schweiz  

�  Leitfaden zur Umsetzung des Unbundlings der Jahresr echnung  (in Arbeit) 

�  Netzbewertung von Verteilnetzen der Schweiz : Grundlagen zur einheitlichen 
Bewertung von Verteilnetzen und Einheitswerte als Beilage zur Branchenempfehlung 
Netzbewertung  

�  Ermittlung der gewichteten Kapitalkosten im Netzber eich : Grundlagen für die 
einheitliche Ermittlung der unternehmensspezifischen, gewichteten Kapitalkosten 
WACC (weighted average cost of capital). Dieses Dokument regelt die Grundsätze 
der WACC-Ermittlung. In der StromVV wurde der Zinssatz für die Kalkulati on 
festgelegt. 

�  Musterverträge zur Branchenempfehlung Marktöffnung Schweiz : 
Redaktionshilfen zur Erstellung von Verträgen zwischen den Akteuren im Strommarkt 
Schweiz 

                                                      

2  Das NNM – Ü liegt in der Verantwortung von Swissgrid. 
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5. Netzanschluss und Netzbetrieb 

5.1. Grundlagen des Netzanschlusses und Netzbetrieb s 
(1) Regelungen zu den technischen und organisatorischen Grundsätzen sowie Anforderungen 

für den Netzanschluss an Übertragungs- und Verteilnetze sind für einen störungsfreien 
Netzbetrieb erforderlich. Regelungen zum Netzbetrieb und Netzanschluss bestehen für 
Übertragungs- und Verteilnetze. 

(2) Der Netzbetrieb im Übertragungsnetz umfasst die Gesamtheit der Aufgaben des ÜNB und 
anderer Akteure für Netzbetriebsplanung und Netzbetriebsführung. Der Netzbetrieb im 
Verteilnetz umfasst die Gesamtheit der Aufgaben des VNB und anderer Akteure für 
Netzbetriebsplanung und Netzbetriebsführung. 

5.2. Aufgaben der Marktakteure im Zusammenhang mit Netzanschluss und 
Netzbetrieb  

(1) Im Folgenden werden die Aufgaben der Marktakteure im Zusammenhang mit dem 
Netzanschluss und Netzbetrieb beschrieben. Eine allgemeine Definition enthält das Glossar. 

5.2.1. Aufgaben des Übertragungsbetreibers (ÜNB) 
(1) Der ÜNB ist verantwortlich für die Planung und Führung des schweizerischen 

Übertragungsnetzes mit dem Ziel eines sicheren, zuverlässigen und leistungsfähigen 
Betriebs unter Einhaltung der technischen Grenzwerte und der geltenden technischen 
Regeln.  

(2) Dabei koordiniert und leitet der ÜNB insbesondere auch die damit verbundenen Handlungen 
von Anlagenbetreibern, VNB, Endverbrauchern am Übertragungsnetz, Systemdienst-
leistungserbringern und BGV. Er ist diesen gegenüber weisungsberechtigt in allen Belangen 
des Übertragungsnetzbetriebs.  

(3) Der ÜNB ist für die Beschaffung und den Einsatz von Systemdienstleistungen verantwortlich.  

(4) Der ÜNB ist für die Sicherstellung ausreichender Systemdienstleistungen verantwortlich.  

(5) Der ÜNB ist zuständig für die Netznutzungsbelange gegenüber den VNB und 
Endverbrauchern am Übertragungsnetz.  

5.2.2. Aufgaben der Übertragungsnetzeigentümer (ÜNE ) 
(1) Ein ÜNE ist zuständig für Planung, Bau und Instandhaltung der in seinem Eigentum 

befindlichen Betriebsmittel, die einen Bestandteil des schweizerischen Übertragungsnetzes 
bilden.  

(2) Der ÜNE ist weiter zuständig für den Netzanschluss der Anlagen von VNE, Erzeugern oder 
Endverbrauchern an das Übertragungsnetz.  

(3) Der ÜNE stellt die Leistungsfähigkeit und Interoperabilität seines Netzes sicher. (Artikel 33 
Absatz 2 StromVG) 

5.2.3. Aufgaben der Verteilnetzbetreiber (VNB) 
(1) Die VNB sind zuständig für die Gewährleistung des sicheren und zuverlässigen Betriebs der 

Verteilnetze sowie der Netzqualität.  

(2) Darüber hinaus ermöglicht der VNB den Netznutzern die Nutzung des Netzes für Zwecke des 
kommerziellen Stromaustauschs.  

5.2.4. Aufgaben der Verteilnetzeigentümer (VNE) 
(1) Die VNE sind zuständig für Planung, Bau und Instandhaltung der in ihrem Eigentum 

befindlichen Betriebsmittel der Verteilnetze.  

(2) Die VNE sind weiter zuständig für den Netzanschluss der Anlagen von VNE, Erzeugern oder 
Endverbrauchern an das Verteilnetz.  
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(3) In den meisten Fällen sind VNB und VNE identisch. Falls dies nicht zutrifft, kann ein VNE 
diese Aufgabe per Leistungsauftrag an einen VNB delegieren.  

5.2.5. Weitere Akteure 

5.2.5.1. Erzeuger 

(1) Ein Erzeuger ist Eigentümer eines oder mehrerer Kraftwerke oder Kraftwerksanteile. Der 
Erzeuger kann den Betrieb eines Kraftwerks einem Kraftwerksbetreiber übertragen. 

5.2.5.2. Systemdienstleistungserbringer (SDV) 

(1) Ein Systemdienstleistungserbringer erbringt Systemdienstleistungen im Auftrag eines 
Netzbetreibers. 

5.2.5.3. Netzanschlussnehmer 

(1) Ein Netzanschlussnehmer (Bauherr, Grundeigentümer, Bauberechtigter) verfügt über einen 
Netzanschluss an das Netz.  

(2) Es wird empfohlen, für jeden Netzanschluss eine schriftliche vertragliche Vereinbarung 
(Netzanschlussvertrag) abzuschliessen. 

5.3. Dokumente der Branchenempfehlung zum Netzansch luss und zum 
Netzbetrieb 

5.3.1. Schlüsseldokumente 
(1) Schlüsseldokumente für die technischen Aspekte des Netzanschlusses und des 

Netzbetriebes sind der  

�  Transmission Code (TC – CH)   

und der  

�  Distribution Code (DC – CH) . 

5.3.2. Umsetzungsdokumente 
(1) Für die Umsetzung des Netzanschlusses und Netzbetriebes stehen als Beispiele folgende 

Dokumente des VSE zur Verfügung: 

�  Musterverträge zur Branchenempfehlung Marktöffnung Schweiz : 
Redaktionshilfen zur Erstellung von Verträgen zwischen den Akteuren im Strommarkt 
Schweiz 

5.3.3. Weitere Dokumente 
�  Empfehlung Netzanschluss für Endkunden bis 36 kV 

�  Umsetzungshilfe Empfehlung Netzanschluss für Endkunden bis 36 kV 
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6. Messdatenbereitstellung 

6.1. Grundlagen der Messdatenbereitstellung 
(1) Für eine effiziente und mit der notwendigen Qualität realisierbare Messdatenbereitstellung im 

geöffneten Markt sind die Mindestanforderungen für die Verrechnungsmessungen (im 
Folgenden als Messungen bezeichnet) und die Messdatenbereitstellung erforderlich.  

(2) Diese sind im Metering Code (MC – CH) für alle Netzebenen geregelt.  

(3) Ausgenommen sind die Belange der betrieblichen Messung und die Messung der Frequenz- 
und Wirkleistungsregelung.  

6.2. Marktakteure im Zusammenhang mit der Messdaten bereitstellung 
(1) Im Folgenden werden die Aufgaben der Marktakteure im Zusammenhang mit der 

Messdatenbereitstellung beschrieben. Eine allgemeine Definition enthält das Glossar. 

6.2.1. Der Netzbetreiber (ÜNB und VNB)  
(1) Er ist für die Messdatenbereitstellung verantwortlich und ist treuhänderischer Verwalter der 

Messdaten.  

�  Er ist Eigentümer oder Mieter aller hierfür notwendigen Messapparate.  

�  Er ist verpflichtet, die Daten für die Abrechnung der Bilanzgruppen, der Netznutzung 
und der Systemdienstleistungen zu ermitteln, zu aggregieren und an die berechtigten 
Marktteilnehmer weiterzuleiten.  

�  Er darf die Daten zur eigenen Netzplanung verwenden bzw. muss sie den 
berechtigten Netzeigentümern zur Verfügung stellen.  

6.2.2. Der Netznutzer (Endverbraucher, Erzeuger) 
(1) Er ist Eigentümer der Messdaten und kann die Datenlieferung, je nach Datenformat gegen 

Entschädigung, verlangen. 

6.2.3. Der Bilanzgruppenverantwortliche (BGV) 
(1) Er erhält die BG-Aggregate aufgeteilt nach Lieferant und Endverbraucher/Erzeuger aller 

seiner Bilanzgruppe zugeordneten Messstellen  

6.2.4. Der Lieferant  
(1) Er erhält die Lastgänge für die von ihm belieferten Endverbraucher/Erzeuger sowie sein 

Lieferantenaggregat aufgeteilt nach Endverbraucher und Erzeuger). 

6.2.5. Der ÜNB als Bilanzgruppenkoordinator 
(1) Er erhält in seiner Rolle als Bilanzgruppenkoordinator die BG-Aggregate aufgeteilt nach 

Endverbraucher/Erzeuger, die Bruttolastgangsumme sowie die Totale Bruttolastgangsumme.  

(2) Zusätzlich erhält der ÜNB Einzellastgänge erneuerbarer Energien für den Herkunftsnachweis 
sowie Pump- und Eigenbedarfslastgänge von Erzeugern für die Ermittlung der 
Nettoausspeisung aus dem Übertragungsnetz. 
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6.3. Dokumente der Branchenempfehlung zum Messdaten austausch 

6.3.1. Schlüsseldokumente 
(1) Das Schlüsseldokument für die technischen Aspekte der Messdatenbereitstellung ist der 

Metering Code (MC – CH) . 

6.3.2. Umsetzungsdokumente 
(1) Das Umsetzungsdokument „Standardisierter Datenaustausch für den Strommarkt 

Schweiz“ (SDAT-CH) mit allen Anhängen , definiert den Datenaustausch und die 
Wechselprozesse 

(2) Musterverträge zur Branchenempfehlung Marktöffnung Schweiz : Redaktionshilfen zur 
Erstellung von Verträgen zwischen den Akteuren im Strommarkt Schweiz 
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7. Anhang 

7.1. Übersicht zu den Richtlinien der Netzbetreiber  
(1) Folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Abschnitte der Branchendokumente, 

welche die jeweiligen Richtlinien enthalten. Überprüfung der Verweise nach Fertigstellung der 
übrigen Dokumente. 

 

Artikel 
StromVV 

Inhalt der Richtlinien gemäss StromVV Richtlinie der Netzbetreiber 

3, Absatz 1 Richtlinie zur Zuordnung von 
Netznutzern und Netzbetreibern auf die 
Netzebenen 
„Die Netzbetreiber legen transparente und 
diskriminierungsfreie Richtlinien für die 
Zuordnung von Endverbrauchern, 
Elektrizitätserzeugern und Netzbetreibern 
zu einer bestimmten Netzebene […] fest.“ 

Die Richtlinien zur Zuordnung der 
Endverbraucher Erzeuger und Netzbetreiber zu 
einer Netzebene sind im NNMV (kommerzielle 
Aspekte) und im DC (technische Aspekte) 
enthalten.  
Grundsätzliche Zuordnung der Endverbraucher: 
NNMV 3.5.1  
Grundsätzliche Zuordnung der Erzeuger: NNMV 
3.4.1 
Grundsätzliche Zuordnung der Netzbetreiber: 
NNMV 3.3.1 
Umsetzungsbeispiele: NNMV 7.1 (Anhang) 
Technische Aspekte der Zuordnung von 
Netzanschlüssen: DC Abschnitt 3.3.1  

3, Absatz 1 Richtlinie zur minimalen Qualität der 
Elektrizitätslieferung pro Netzebene 
„Die Netzbetreiber legen transparente und 
diskriminierungsfreie Richtlinien […] für die 
minimale Qualität der Elektrizitätslieferung 
pro Netzebene fest.“ 

 
 
Distribution Code (DC), Abschnitt 3.5 

3, Absatz 2 Richtlinie zur Abgeltung beim Wechsel 
von Anschlüssen 
„Sie [die Netzbetreiber] legen 
entsprechende Richtlinien für die Abgeltung 
beim Wechsel von Anschlüssen fest.“ 

 
Grundsätze: NNMV 3.3.5, 3.5.5 
Kosten beim Wechsel eines Netzanschlusses: 
NNMV 7.4 

7, Absatz 2 Richtlinie zur einheitlichen Methode der 
Kostenberechnung 
„Die Netzbetreiber und Netzeigentümer 
erarbeiten eine einheitliche Methode für die 
Erstellung der Kostenrechnung und 
erlassen dazu transparente Richtlinien“ 

 
Das Kostenrechnungsschema für 
schweizerische Verteilnetze (KRSV) stellt die 
Richtlinie zur einheitlichen Methode der 
Kostenberechnung dar. 

8, Absatz 2 Richtlinie zu den Mess- und 
Informationsprozessen 
„Sie legen dazu [für das Messwesen und 
die Informationsprozesse] transparente und 
diskriminierungsfreie Richtlinien fest, 
insbesondere zu den Pflichten der 
Beteiligten, zum zeitlichen Ablauf und zur 
Form der zu übermittelnden Daten.  
Die Richtlinien müssen vorsehen, dass 
Dienstleistungen im Rahmen des Mess- 
und Informationswesens mit Zustimmung 
des Netzbetreibers auch von Dritten 
erbracht werden können.“ 

Messwesen: 
Metering Code  (MC): Verrechnungsmessung 
Distribution Code  (DC): Betriebliche Messung, 
Abschnitt 4.5.3 
 
 
 
 
Informationsprozesse: 
Standardisierter Datenaustausch für den 
Strommarkt Schweiz (SDAT) 
Balancing Concept  (BC), Kapitel 6 

12, Absatz 
2 

Richtlinie zur Ermittlung der 
Betriebskosten 
„Die Netzbetreiber legen transparente, 
einheitliche und diskriminierungsfreie 
Richtlinien für die Ermittlung der 
Betriebskosten fest.“ 

 
Bestandteile der Betriebskosten: KRSV 4.3  
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Artikel 
StromVV 

Inhalt der Richtlinien gemäss StromVV Richtlinie der Netzbetreiber 

13, Absatz 
1 

Richtlinie zur Nutzungsdauer von 
Anlagen 
„Die Netzbetreiber legen in transparenten 
und diskriminierungsfreien Richtlinien für 
die verschiedenen Anlagen und Anlageteile 
einheitliche und sachgerechte 
Nutzungsdauern fest.“ 

 
KRSV 4.2.2. und 8. (Anhang)  

17, erster 
Halbsatz 

Richtlinie zu hintereinandergeschalteten 
und vermaschten Netzen der gleichen 
Netzebene 
„Die Netzbetreiber legen transparente und 
diskriminierungsfreie Richtlinien für die 
Anlastung von Kosten zwischen direkt 
miteinander verbundenen Netzen der 
gleichen Netzebene […] fest.“ 

 
 
 
Grundlagen: NNMV 3.3.2 
Umsetzungsbeispiele: NNMV 7.2 

17, zweiter 
Halbsatz 

Richtlinie zur einheitlichen Ermittlung 
des Mittelwerts der monatlichen 
Höchstleistung 
„Die Netzbetreiber legen transparente und 
diskriminierungsfreie Richtlinien für die […] 
einheitliche Ermittlung des jährlichen 
Mittelwertes der tatsächlichen monatlichen 
Höchstleistung fest.“ 

 
 
Grundlagen: NNMV 4.3.2 
Höchstlastverfahren: NNMV 4.3.2 und 7.3  
(Anhang) 

23, Absatz 
2 

Richtlinie zu den Bilanzgruppen 
„Die nationale Netzgesellschaft legt in 
Richtlinien die Mindestanforderung an die 
Bilanzgruppen nach transparenten und 
diskriminierungsfreien Kriterien fest. Sie 
berücksichtigt dabei die Anliegen von 
kleinen Bilanzgruppen.“ 

 
Das Balancing Concept  stellt zusammen mit 
den dazugehörigen Umsetzungsdokumenten die 
Richtlinie zu den Mindestanforderungen an 
Bilanzgruppen dar. Die vertragliche Situation 
regelt der Bilanzgruppenvertrag. 
 

 
Tabelle 1  Verzeichnis der Richtlinien gemäss StromVV 
 
 
 
 
 
 

7.2. Glossar  
 

(1) Das Glossar kann über folgenden Link erreicht werden: http://www.glossar.strom.ch 

 
 


